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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses der  
Gemeindevertretung vom 27.01.2026 

 
In der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde am 27.01.2026 wurde folgen-
der Beschluss gefasst. 
 
Beschluss Nr. BV-001/2026 
Beschluss über die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur hauptamtlichen 
Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Eich-
walde vom 05.10.2025 und Stichwahl vom 09.11.2025. 
 
Die Gemeindevertretung stellt gemäß § 80 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz – 
(BbgKWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 14], 
S.326), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 
17], S.21) zur Gültigkeit der Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des haupt-
amtlichen Bürgermeisters für das Wahlgebiet von Eichwalde vom 05.10.2025 und der 
Stichwahl vom 09.11.2025 fest: 
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig. 

 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung Nutzungsrecht für Grabstellen 
 
 

Das Nutzungsrecht für alle Grabstellen mit einer Ruhefrist vom 
 

01.01.2000 bis 31.12.2025 
 
läuft mit Wirkung 31.12.2025 ab. 
 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Wahlgrabstellen nachzukaufen. Letzter Termin für einen 
Nachkauf ist der  
 

30.06.2026 
 
Alle bis zu diesem Termin nicht nachgekauften Wahlgrabstellen werden laut Friedhofs-
satzung eingeebnet. 
 
 
Eichwalde, 05.01.2026 
 
gez. J. Jenoch 
Bürgermeister 
 
                                                                             Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 

                                                                               
 
               


